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Amkiaeil
Erscheinungstage:

Mittwoch und Samstag.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §8 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei-Verwaltung in den ncu-
erworbenen Landestheilen vom 20. September 1867
(G.-S . S . 1529) und der §8 137 und 139 des
Gesetzes über die allgemeine LandeS-Verwaltung
vom 30. Juli 1883 (©.»©. S . 195) verordne ich
mit Zustmimnng des Bezirkr-Ansschuffes für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden was folgt:
. . A'„^ Er'onen, welche, ohne approbirt zu sein,
die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben wollen, haben
dies vor Beginn des Gewerbebetriebes demfenigen
Kreisärzte, in dessen Amtsbezirk der Ort der Niedcr-
lasmng liegt, unter Angabe ihrer Wohnung zu
melden und gleichzeitig demselben die erforderlichen
Notizen über ihre Personalverbältnisseanzugebcn.

Die Personen, welche bereits zur Zeit di- Heil-
kiriide ausuben, haben die vorbezeichnete Meldung
und Angabe binnen 14 Tagen nach dem Inkraft¬
treten dieser Polizei-Verordnung zu bcivirken.
. ,'n No. 1 bczeichneten Personen haben
®et?lr*?'-anbt9etI,^’rei§ar *ê auch einen Wohnungr-
wechsel innerhalb 14 Tagen nach dem Eintritt des¬
selben, sowie die Aufgabe der Ausübung der Heil-
kunde und den Wegzug aus dem Bezirke zu melden.

o.  Oeffentliche Anzeigen von nicht apvrobirten
Personen welche die Heilkunde gewerbsmäßig aus-
aoEN, nnd verboten, sofern sic über Vorbildung,
Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen
geeignet find oder prahlerische Versprechungen enhhatten.
-i- öffentliche Ankündigung von Gegen¬
ständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln,
. m Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Thierkrankheiten bestimmt sind",
ist verboten, wenn

den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden
oder Mitteln besondere, über ihren wahren
Werth hinausgehende Wirkungen beigelegt
werden oder das Piibliknm durch die Art
ihrer Anpreisung irregeführt oder belästigtwird, oder wenn

2) die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden
oder Mittel ihrer Beschaffenheit nach ge¬
eignet sind, Gesundheitsbeschädigunqen hervorzurnfen.

m Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
Vorschriften werden, soweit in den bestehenden Ge-
Vs?„uicht eine höhere Strafe vorgesehen ist, mit
xTstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechendervast bestraft.
.. . Die Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft. Der 8 1. Bnch-

Polizei-Verordnung vom 16. Mai 1902
(AmtsblattS . 259 und Amtsblatt für Frank-
surt a.M. S . 272) wird vom gleichen Zeitpunkt,
** aufgehoben . *

Wiesbaden, den 13. September 1902.
Der Negierungs-Präsident. In Vertr.: Bake.

„Wird veröffentlicht."
Wiesbaden, de» 3. Oktober 1902.

Königliche Polizei- Direction. v. Schernk.

Mesilllürner CaMntts.
Mittwoch, den 22 . Oktober.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fuhrverkehrs
M .dem Plaste zwischen der Cvanaelischen
«anvtkirche nnd dem Marktteller, sowie
zwischen diesem und dem Ratllftause besind-
tichen Fahrstraße während der Marktzeit.
- Nils Grund des 8 73 der Polizei-Verordniing
vom 18. September 1900 wird hiermit bestimmt:

^ a?. Befahren des für den Fnßgänger-
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hanptkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.
. .. Ebenso ist es untersagt, beivannte oder nn-
oespannte Fuhrwerke auf diesem Platze aufzustcllen.
. . .2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art.
welche nicht den Marktzwecken dienenbezw. nickt zur
An- oder Abfuhr von Marktgegenständen bestimmt

. iLer -tabrstraße zwischen dem NatbbaiiS
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
°llo zwischen6 Uhr Vormittags und 2 Uhr Nach¬mittags, untersagt.

Zuwiderhandlungengegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver-
ordnung angedrohten Strafe geahndet. *

Wiesbaden» den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei-Präsident.

__ K. Prinz von Ratibor._
Bekanntmachnng.

Interessenten werden hiermit ausdrücklich da-
angewiesen, daß sie bezüglich der Aufstellung

und Verwendung von Acetplengasapparaten von
oen Lieferanten Gewähr für die richtige Ans-
tuhrung und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müffen. *
Der Polizci-Vrästdent. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung
Abhaltung der Herbst-Controlvcrsammlungen 1902.

Zur Theilnahme an den Herbst-Control-
Versammlungen werden berufen:

0 die zur Disposition der ErsatzbehördenEntlassenen,
b) die zur Disposition der Truppentheile

Beurlaubten,
o) sämmtliche Mannschaften der Reserve

(mit Einschluß der Mannschaften der
Reserve der JägerklasseA aus den
Jahre,klaffen 1890- 1894),

6) die Mannschaften der Land- und See¬
lvehr1. Aufgebots, welchei» der Zeit

vom 1. April bis 30. September 1890
in den activen Dienst getreten sind,

er e ö̂ tig Ganz- und Halbinvaliden, die zeitig
Feld- und Garnisondienstunfähigen, sowie die

.Halbinvaliden und die nur Garnison-
dienstfnhigen erscheinen mit ihren Jahresklassen.

Im Kreise Wiesbaden-Stadt
haben die Vorgenannten zu erscheinen wie folgt:

. In Wiesbaden
im Exerzierbausc der Infanterie-Kaserne,

Schwalbacherstraße,
l- sämmtliche Mannschaften der Garde- und

der Provinzial - Infanterie und zwar:
Jahresklaffe 1890 (Frühjahrseinstellung)

am Freitag, 7. November 1902, Vorm.0 Uhr,
Jahresklaffe 1895 am Freitag, 7. Novbr.

1902, Vorm. 9 Uhr,
Jahresklaffe 1896 am Freitag, 7. Novbr.

1902, Vorm. 11 Uhr,
Jahresklaste 1897 am Freitag, 7. Novbr.

1902, Nachm. 87a Uhr,
Jahresklaste 1898 am Samstag, 8. Novbr.

1902, Vorm. 9 Uhr,
Jahresklaste 1899 am Samstag, 8. Novbr.

1902, Vorm. 11 Uhr,
Jahresklaste 1900,1901,1902 am Samstag,

8. November 1902, Nachm. 37- Uhr,
II. die übrigen gedienten Mannschaften

und zwar: Marine , Jäger , Maschinen¬
gewehrtruppen, Kavallerie, Fcldartitterie,
Fußartillerie , Pioniere , Eisenbahn- ,
Telegraphen- u. Luftschiffertrilppen, Train
(einschließlichKrankenträger) , Sänitäts-
und Vcterinärpersonal u. sonstige Mann¬
schaften, Oekonomie-Handwerker, Arbeits-

soldaten u. s. w. wie folgt:
Jahresklaste 1890 (FrühiahrSeinstellnng)

am Montag , 10. November 1902,
Vorni. 9 Uhr,

Jahresklaste 1895 nnd 189« am Montag
10. November 1902, Vorm. 9 Uhr,

Jahresklaste 1897 und 1898 am Montag,
10. November 1902, Vorm. 11 Uhr»

Jahresklaffe 1899. 1900, 1901, 1902 am
Montag » 10. November 1902, Nachm
37- Uhr.

Im Kreise Wiesbaden-Land
haben die Vorgenannten zu erscheinen:

In Wiesbaden
im Exerzierhause der Infanterie-Kaserne,

Schwalbacherstraße,
am Dienstag, den 11. November 1902,

Vormittags 9 Uhr» die Mannschaften aus:
Auringen,Breckenheim,Dotzheimn.Fraue»stein;

am Dienstag, den 11. November 1902,
Vormittags 11 Uhr, die Mannschaften
an?: Bierstadt, Erbenhcim nnd Igstadt:

am Dienstag, den 11. November 1902,
Nachmittags 37- Uhr, die Mannschaften
aus: Georgenborn, Heßloch, Kloppenbeim,
Medenbach, Naurod. Nordenstadt, Rambach,
Sonnenberg und Wildsachscn.

In Biebrich
am Mittwoch, den 12. November 1902,

Vormittags 9Uhr, diejenigen Mannschaften
aus Biebrich, welche den Jahresklassen 1895
bis 1898 einschließlich angebören;

am Mittwoch, den 12. November 1902,
Vormittags 10>A>Uhr. die übrigen Mann¬
schaften aus Biebrich nnd die Mannschaften
aus Schierstein.

In .Hochheim
auf dem Schloßhofe bei der Kath. Kircke

am Donnerstag, den 13« November 1902,
Vormittags 8 Uhr 15 Minuten , die
Mannschaften ans: Delkenheim, Hochheim.
Maffcnheim und Wallau.

In Flörsheim
auf dem Rathhaushofe

am Donnerstag, den 13. November 1902,
Vormittags 10 Uhr, die Mannschaften
au«: Diedenbergen, Flörsheim, Eddersheim,
Weilbach, Wickcr.
Auf dem Deckel jeden Militärpasscs ist die

Jahresklaffe des Inhabers angegeben.
Zugleich wird zur Kenntniß gebracht.

1) daß besondere Beorderung durch schrift¬
lichen Befehl nicht erfolgt, sondern diese
öffentliche Aufforderung der Beorderung
gleich zu erachten ist,

2) daß jeder Controlpflichtige bestraft wird
wenn er nicht erscheint,

wer durch Krankheit oder durch sonstige
besonders dringliche Verhältnisse am
Erscheinen verhindert ist, hat ein von
der OrtSbebördc beglaubigtes Gesuch
seinen, BczirkSfeldwebel baldigst ein-
»nreichen, die Entscheidung trifft das
Bezirks-Commando. wer fortbleibt, ohne
daß ihm die Genehmigung seines Gesuchs
zugegangen ist. macht sich strafbar,

3) daß Mannschaften bestraft werden, wenn
sie zu einer anderen als der befohlenen
Controlversammlniig erscheinen

4) daß es verboten ist, Schirme nnd Stöcke
mit auf den Controlplatz mitznbrinqen

6) daß jeder Mann seine Militärpapierc
(Paß nnd Führnngszeuqniß) bei sieb
haben muß. *

Wiesbaden, 9. September 1902.
König ». Bezirks -Commando.

Personenftandsaufnahme für das
Jahr 1903 betreffend.

Zufolge Verfügung Königlicher Regierung
dahier ist die Personenftandsaufnahme zur
Emkommenstcuer- Veranlagung pro 1903
am Montag, den 27. Oktober er., vorzunehmen.

Es werden daher den Hausbesitzern, Haus-
llssuungsvorständen und Einzelsteueriiden in den
nächsten Tagen die nöthigen Formulare zugehcn,
Milche nach dem Personenstand vom 27. Oktober
rechtzeitig vorschriftsmäßig auszufüllen und zum
Einsammeln bereit zu halten sind.

Wir machen hierbei auf die Paragraphen 22
und 68 Abs. 1 des Einkommensteneraesetzes vom
24. Juni 1891 und Artikel 36 und 37 der dazu
ergangenen Ausführungs-Anweisung des Herrn
^inanzministers vom 5. August 1891 aufmerksam
worin bestimmt ist:

1. daß jeder Besitzer eines bewohnten Grund¬
stückes oder dessen Vertreter verpflichtet sind,
der mit der Aufnahme des Personenstandes
betrauten Behörden die auf dem Grundstücke
vorhandenen Personen mit Namen, Berufs
oder Erwerbsart anzugeben;
daß die Haushaltungsvorstände den Haus¬
besitzern oder deren Vertretern die erforder¬
liche Llusknnft über die zu ihrem Hausstande
gehörigen Personen einschließlich der Unter-
und Schlafstellenvermiether zu erthcilen
haben;

3. daß durch die Persouenverzeichnisse die
Gesammt-Bevölkerung des Gemeindebezirks
nachznweifen ist, also sämmtliche Einwohner
der Gemeinde, auch diejenigen, welche zur
Zeit der Veranlagung des Arbeitsverdienstes
wegen oder aus anderen Gründen zeitweise
abwesend sind, sowie diejenigen, welche in
eine andere Gemeinde zu verziehen beab¬
sichtigen, aber noch nicht verzogen sind, in
die Hausliste einzutragen sind.

Da über die Stenerpflichtigkeit und Steuer¬
befreiungen nur die Veranlagungsbehörden und
die EinschätzungScommiffionen zu befinden haben,
so sind nicht nur die Einkommensteuerpflichtigen,
sondern alle Einwohner der Stadt, auch diejenigen,
welche zur Zeit der Veranlagung des Arbeits¬
verdienstes wegen oder aus anderen Gründen vor¬
übergehend abwesend sind, sowie diejenigen, welche
zwar nicht zu den hiesigen Einwohnern zählen, sich
aber hier aufhalten, in die Hauslisten einzutragen.
Die auf längere Zeit hier weilenden Fremden nnd
die hier wohnenden, zur Zeit noch steuerfreien
Ausländer machen hierbei keine Ausnahme.

Demgemäß sind in den Formularen namentlichanfzufuhren:
a) allez» einer Haushaltung gehörigen Personen

unter Angabe des Verhältnisses, in welchem
stezum Haurbaltungsvorstande stehen, z. B.:
Ehefrau, Wohn, Tochter, Schwiegervater
Schwiegermutterrc. nebst genauer Angabe
des Standes oder Berufes derselben. Kinder,
welche behufs ihrer Ausbildung auswärts
als Lehrlinge, Schüler, Studirendeu. s. w.
vom Haushaltungsvorstande unterhalten
werden müssen, sind gleichfalls aufzuführen
unter näherer Bezeichnung ihres Standes
oder Gewerbes in Colonne 3;

b) die Dienstboten, Gesellen nnd Lehrlinge rc,
sofern dieselben bei ihrer Herrschaft, resp
bei ihren, Meister Kost und Wohnung haben,
mit der Angabe, zu welcher Dienstleistung
dieielben angenommen worden sind, z B '
Diener,Knecht, Haushälterin,Dienstmädchen,Geselle, Lehrlingu. s. w.;

v) schließlich diejenigen, welche zu dem Haus¬
haltungsvorstande weder in einem Dicnst-
verhältnisse stehen, noch im Sinne der
Steuergesetzgebung als zun, Haushalte des¬
selben gehörig betrachtet werden können, wie
einzelstehcnde Beamte. Offiziere. Lehrer
Handlungsgehülfen, Schüler der hiesigen
Lehranstalten und dergleichen, auch wenn
dieselben in derWohnnng des HanShaltungS
Vorstandes nur Schlafstelle haben.

Verlags - Fernsprecher: Nr. 2266.

1902 .
Formulars zur Hausliste verzeichnet sind, licgev
im Interesse der Steuerpflichtigen selbst.

Da die Personenstands- Ausnahme für di,
Steuerveranlagung nnd zur Aufstellung de)
Wählerlisten, sowie für die Gemeindeverwaltung
von größter Wichtigkeit ist, so ersuchen wir, alle
Colonncn der Hausliste sorgfältig und wahrheits¬
getreu auszufüllen.

Zum Schluffe machen wir noch ganz besonders
darauf aufmerksam, daß bei den freiwilligen
Angaben in der Hausliste drei neue Spalten ein¬
gefügt sind, worin dar Einkommen aus auswärtigem
Grundbesitz oder Gewerbebetrieb, sowie das Vor¬
liegen eines doppelten Wohnsitzes eingetragen
werden kann, welche Eintragung zur Vermeidung
von Einsprüchen gegen die Gemeinde-Einkommen-
steuervernnlagungsehr erwünscht sind und auch im
Interesse des Steuerpflichtigen selbst liegen. *

Wiesbaden, dm 18. Oktober 1902.
_ Der Magistrat. In Vertr.: Heß.

Bekanntmachung.
Der Fabrikant Heinrich Mombour hier

beabsichtigt in dem Hause Weißenburgstraße2
Spiritustack auf kaltem Wege zu fabriciren.

Dies wird gemäß8 17 der Reichs-Gewerbe-
Ordnung mit der Aufforderung zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß etwaige Einwendungen
binnen 14 Tagen, vom Tage des Erscheinens dieser
Bekanntmachung an gerechnet, schriftlich in zwei
Exemplaren bei uns einzurcichen oder im dies¬
seitigen Büreau, Rathhaur, Zimmer No. 24, zu
Protokoll anzubringen sind. Nach Ablauf dieser
Frist können Einwendungen in diesem Verfahren
nicht niehr vorgebracht werden. Einwendungen,
welche auf privatrechtlichen Titeln beruhen, finden
m dem gegenwärtigenVerfahren überhaupt keine
Berücksichtigung, sondern sind eventuell im Rechts¬
weg auszutragen.

Die Beschreibungen, Zeichnungen, sowie
Situationsplan liegen im Rathhaus, Zimmer
No. 24, während der Dienststunden zur Einsicht aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig
erkobcucu Einwendungen wird Termin auf
Dienstag, den 28. Oktober d. I ., Vor-
mittags 11 Uhr, im Rathhaus, Zimmer No. 37,
vor dem Kommissar des Stadtausschuffcs anbe¬
raumt und gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht,
daß im Falle des Ausbleibens des Unternehmers
oder der Widersvrechcnden gleichwohl mit der Er¬
örterung der Einwendungen vorgegangen werdenwird. ' *

Wiesbaden, den8. Oktober 1902.
Der Stadtausschuß für den StadttreiS

Wiesbaden.

Bekanntmachung.

Pflegekinder sind als solche im Vcrzeichniß
einzutragen, da sie im Allgemeinen nicht als zum
Haushalte ihrer Pfl-geeltern gehörig zu betrachten
sondern besonders zu veranlagen sind, falls sie das
entsprechende Einkommen haben.

Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge, welche
nicht bei ihrer Herrschaft, bezw. bei ihrem Meister
wohnen, sind von demjenigen Familieiivorstande
zu verzeichnen, bei welchem sie ihre Schlafstellehaben.

Wer die oben sub pos.1., 2. und 3. von ihm
erforderte Auskunft verweigert, oder ohne ge¬
nügenden Entfchuldigungsgruud in der gestellreu
Frist oder gar nicht oder uiivollständig oder un-
tÄSÄJ 'r.« * “* -»

Den HaushaltungrvorstLnden und Einzel-
steuernden wird anheimgestcllt, zur Vermeidung
irriger Annahmen bei der Veranlagung in Spalte 8
der Haurliste freiwillige Angaben über ihre Ein¬
kommensverhältnisse zu machen. Die llnterlassuna
sicher Angabe» in der Hausliste zieht keinerlei
Rechtsnachlheile nach sich. Wissentlich unrichtige
Angaben dagegen haben nach Paragraph 66 des
Gesetzes vom 24. Juni 1891 die Bestrafung der
betreffenden Personen zur Folge.
Iu .?, n m cr  lMu Spalte der Hausliste ist die

2(nf;afie etwa vorhandener, die Leistungs¬
fähigkeit der Stenervstiebtigen wesentlich beein¬
trächtigenderwirthschgstlicher Verhältnisse erwünscht

Die freiwilligen Angaben über abzuggfähiae
Lasten und Abgaben, wie sic am Schluffe des

, Am 1. Septemberd. I . ist die auf dem neuen
-vriedhof an der Platterstraße errichtete Nruen-
hallc (Columbarinm) zur allgemeinen Be¬
nutzung freigegeben worden. Anträge auf Pachtung
oder Erwerbung von Urnenplätzen sind bei dem
Magistrat einzureicheu. welcher über die Vertbeilung
der Plätze bestimmt. Die Urnen könne» im Innern
des Gebäudes in besonderen Kammern oder auch
freistehend untergebracht werden, für die Auf¬
stellung an den Außenseiten der-Urnenhalle dagegen
bleibt specielle Entscheidung der Magistrats' Vor¬
behalten. Die Preise für die Standorte der Urnen
sind bis auf Weiteres mit Genehmigung der
Stadtverordnetenversammlungwie folgt festgesetzt:
,100Mk . für eine Kammer. 150 Mk. für einen

Platz für freistehende Urnen auf die Pachtzeit von
30 Jahren, 2. 150 Mk. für eine Kammer. 225 Mk.
nir einen Platz für freistehende Urnen auf die
Pachtzeit von 60 Jahren, 3. 200 Mk. für eine
Kammer. 300 Mk. für einen Platz für freistehende
Urnen mtf die dauernde Pacht, d. h. solange die
Urnenhalle als solche bestehen bleibt. Zu pos. 1
und 2 wird bemerkt, daß die Pachtzeit von 30 oder
60 Jahren auf Antrag des Interessenten gegen
Nachzahlung der Preisdifferenz nachträglich»öch
verlängert werden kann. Die Größe'und Ge¬
staltung der Buchstaben für die Anfschrist auf die
Urnenplattcn werden von dem Friedhofaufseher
angegeben. Musterichrift liegt in der Wohnung
desselben zur Einsichtnahme auf. Im Ucbrige»
finde» die Bestimmungender FriedhofSordnung
vom1. Januar 1885 auf die Benutzung der Urnen¬
halle lind den Verkehr in derselben sinngemäßeAnwendung. *

Wiesbaden, den 26. September 1902.
__ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Betrifft die landwirthschaftliche Unfallversicherung.

Das Verzeichniß der unter § 1 des Unfall-
versicheruiigsaesetzes für Land- und Forsiwirth-
schaft vom 30. Juni 1900 fallenden Betriebe,
welche ihren Sitz in der Stadtgemeinde Wiesbaden
haben, wird gemäßW 55 des erwähnten Gesetzes
wahrend zweier Wochen vom9. Oktoberl I ab
mi Rathhansc, Zimmer 26, innerbalb der Dienst-
stiinde» zur Einsicht der Betheiligten ansgelegt.
. .. Binnen einer weiteren Frist von einem Monot
können die Betriebs-Unternehmer wegen der Anf-
nahnie oder Nichtanfnahme ihrer Betriebe in das
Verzcickniß, sowie gegen die Veranlagung und Ab-
schntziliig bei dem Sections-Vorstand̂ (Stadt-
auSschnß) zu Wiesbaden Einspruch erheben. *

Wiesbaden, den7. Oktober 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Wintermonnte- Oktober bis einschließlich März-
um 10 Uhr BormittaaS . *

Städt . Slccisc.Amt
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I. ArnchtmarKt.
.P - 100 K.

Uroh . „Heu . „ 100
MI u - §ieymarkt.
Ec^fcn: I. Qualität . p. 50  KII. ^
Kühe: I. Qualität . p. 60II . 7.,, "
Scbweiue . . °. f  "
Mast-Kälber . ^ "
Land-Kälber "
Hamuiel " "
m u m » Mciimlien.Butter . . . „ M

. . . . p. W ©*Handkäse
Fabrikkäse .
Eßkartoffeln
Neue Kartoffeln
Zwiebeln. .
Zwiebeln. .
Blumenkohl

.. ioo„
„ 100
P. 100 K.

P. K.

1550
480
7.00

P. 50 K.
P. St.

73 —
70 —
66 -
62 —
1130
164
1 40
1 28

260
2r
7i5!—
6 -

8'
10

Amtliche Anzeigen des Wiesb adener Tagblatts.

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
- - vom 13. bis cinschl. 19. Oktober 1902.

4. Jahrgang . No. 124.

25!
Wiesbaden , den 18. Oktober 1902

Kopfsalat . .
Grüne Bohnen
Grüne Erbsen . .
Wirsing . . . .
Weinkraut . . .
Weißkraut . .
Rotbkrant . . \
Gelbe Rüben .
Weiße Rüben . .'
Koblrabi, obererd.
Kohlrabi
Römiscb-Kohl '. '.
Petersilien . . .
Porree . .
Sellerie . .
Kirschen. .
Saure Kirschen '.
Breißelbeercu .
Trauben
Aepfel . . . '
Birnen .
Zwetschen

p. St.
. p. K.

50 K.
P. K.

höchst.
preis.

p. St.

. "p. K.

'Jiiebr.
Preis.

-60

Ji

50
Kastanien
Eine Gans .
Eine Ente .
Eine Taube.
Ein Habn .
Ein Hubn .
Ein Feldhuhn
Ein Hase
Aal . . . .
Heckt . . .
Backfische

p. K.

, p. K.

IV- Mrod und Wehk.
Schwarzbrod: Langbrod p. 0,° K.

Rnndbrod

Meißbrod:
O,- K.

„ L.
a. 1 Wasserweck. .

sm. -. t.r <«' I Milchbrödcheu.
Weizenmehl: No. 0 . p 100  s?

I • .. 100
II . .. 100

Bekanntmachung.
hn&S. r ^mit ?ur öffentlichen Kenntniß,

«LmCn er  Hoff »,an « zumSchiedsmann für den IV. Bezirk und der
I »u dessen Stellvertreter

wordent̂finb brCt  ^ aÖre  wl-dergewählt und bestätigt
Wiesbaden , den 18. Oktober 1902.

Der Magistrat.
Bekanntmachung.

aeiekten  der Verlängerung der fort-
^ .Oranicnstraße wird zwecks Herstellung

der Fahrbahn und des Gehweges zur Gutenbera-
I * “är̂ nnh® » b^ Schwalbacher Eisenbahn lind
kür auf die Dauer der Arbeit
geft.eE ? E >r vom 21. Oktober er. ab

Wiesbaden , den 20. Oktober 1902.
_ 43er Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung,
betr. 8ln- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Vie hiesigen Gewerbetreibendenwerden zur
keÄ ? mm ' n «eg -" die bestehenden
E ^ l'ch-n Bestimm,ingendarauf ausmerksam ge-
hrtttt 9^ a cy o2 des Gewerbesteuergesetzes
Anweisung d' k-^ 9/ 'wd der dazu ergangenen
? Herrn Finanzministers vom

Ä 189̂ Abschnitt VI, Artikel 25, ein
»rhl « w ^er/» lür den Betrieb eines be-

^ Gewerbes anfängt , dem
MagErat vorher oder spätestens gleichzeitig mit

Betriebes Anzeige davon zu
bat schriftlich zu erfolgen:

licĥ wäb,-̂ Abbaus Zimmer No. 5, münd¬
ig %% rMn£n  Vormittags -Dienststnn-oeu zu Protokoll gegeben werden.

^ Verdingung.
w ® ie Herstellung von Doppelfenstern für
Beschw'F ^ hhaus Loos 1 Glasernrbeiten, Loos 2
AuMchÄb'ma ^ Wege der öffentlichen
form,,i7r? N^ ^ bungcn werden. Angebots-
der S nr n0 ^Ä "^ 5?unterIagen können während
oer Borinittagsdienstitiiiidenaus dem Vüreau für
Gebandeiinterlialtnng, Friedrichstraße15. Zimmer
von d'or? ^ rrdiiigiingsiinterlagenauchvon doit gegen Baarzahlnnq oder bestellaeldfreie
zwär "bis"^ .m°"m? ?6 PZ " >r itbÄsTnb5'Dnr  vis zum Montag, den 27. Oktober d 0?
Anistbrikî ^ ' " ^ srŝ lossene und mit'  der
spätestens bis 22  ürrseh -ne Angebole sind

Dienstag , den 28 . Oktober 1902.
Vormittags 10 Uhr,

erfolot Die Eröffnung der Anaebotc
kninl̂ n m Einhaltung der obigen Loos-Reihen-
t f. s I moeüffiari beM toa  erscheinenden Anbieter.
Berdinann?«? ' vorgc chriebenen lind auSflefiiUten
Wl nfTuV e„,gereichten Angebote werden

nns.  Z"schlagsfr,st: 4 Wochen. *
den 15. Oktober 1902.
Abtheiluttg für Hochbau,

Bulcau für Gcbäudcunterhaltung.

Hockst.
Preis.

& 4
— 50 50
6 50 6 —
3 — 2 80

— 70 — 60
i ;60 1 20
2 — 1 50
1 50 1 —
5 — 4 5G
3 60 2 60
2 40 2

80 —50

15 13
— 52 — 43
— 13 — 13
— 45 — 45
— 3 — 3
— 3 — 3
32 50 30 —
28 — 27 _
26 25

p. 100 K.
.. 100 ..

Noggenmehl: No. 0 .
.. I.

V. Akeisch.
Ochsenfleisch: bon der Keule p. K.

Banchfleisch . „ „
Kuh- oder Rindfleisch . . „
Schweinefleisch. .
Kalbfleisch
Hammelsleisch.
Schaffleisch . . . . . . " "
Dörrfleisch . " ”
Solberfleisch. . . . . . " "
Schinken . "
Sveck(geräuchert) . . . .' " "
Schweineschmalz.
Nierenfett . . . . . . " "
Schwartenmageii: frisch. . " "

L , , »" ?»« "> '
Fleischwurst. . " "
Leber- 11. Blutwurst : frisch

geräuchert „ „
Stadt . Accise-Amt

Höchst.
Preis.

'̂ iedr.
Preis.

44
28
32

50
20
20
60
60
84
80
60
80
60

Nengasse 6 .
bn&£ biermit zur öffentlichen Keiintuiß,

^btnche Leihhaus dabier Darlehen auf
Psander in Betragen von 2 Mk. bis 2100 Mk.

beliebige Zeit, längstens aber auf die
Mid dab bi- n? ° blks. a-aen 10 pCt. Zinsen aiebtTaxatoren von 8—10 Nbr Vor-

von 2- 3 Ul,r Nachmittagslm Leihhaus anwesend sind.
Die Leihhaus -Deputation

Verdingung.
der bct  Erdarbeiten , Loos 1,

, Asphaltirerarbeiten,
sw ?»« ^ ^ Z 'vetzarbeltc « , Loos 3, für
9Jo 1 3 fl5 n 7®>!l fr rer{T '& ? " > HäusernI nciien, oan Die Leitnnasdräbte mit Tüchern »I

^ ^ öff nLü -tbenstmlle dahier soll bangen, Fahnen. Bangerüsttheilen nnd derql
öffentlichen Ans,chreibung ver- Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitni-c

anderer elektrischer Anlagen des Fener-Teleornnb-
werden. nndZeichnuNl

auch Denjenigen.welcher Dienststunden' ans den, Büreai, ' ' siî 'a) bas Gewerbe cmes Anderen übernimmt Unterbaltuna . r Ur—lt ,.[ ur  Gebäude
„1  sl » 73 2. V 11": uuu' L,cnicmgen,weicher
a)  das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und sortsetzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an stelle desselben ein anderes Gewerbeanfangt.
Wer die gefebliche Vervflichtuna zur Anmel-

vö?o-ŝ i,b" '" üff>ck!tigeii Gewerbes innerbalb der
8^70 (KZ'' "* r? nft "Mt . verfällt na»

Eiewerbesteuergesetzes „1  eine dem dovvelten
daneb-n^ r ' sniakrigen Steuer gleichen Geldstrafe,
^ Db« »^ ^ -" "EÜalt-ne Steuer zu entrichten,
^ rhfaai,  Aufhören eines steuerpflichtigen Ge-

/t da« gen nach § 10, Absatz2 des Gesetzes
S,® „M; 3uJt 1893 und dem Artikel 23 der cit.

" ü« dem Herrn Vorsitzenden der für die
B - nlugu -iistaudiqen Steucrausschüsse der

,VS "SL .; ,' »b - - « «
eln Gewerbebetriebeingestellt, aber nicht

S 33  d -«Ü°bg-meldet. so ist die Gewerbestener na»^ Ä des Gewerbesteuergesebes fortznentrichten. *
Der Maalstrat. — Steuerverwaltunq. .He^ .

Stunts - nnd Gemcindeftener.
sm  der 3. Rate erfolgt vom 15. d.
u . vb straßenweise nach dem ans dem Steuewrettei
angeaebenenHebevlan. Die Hebetage sind ," ch
sestaesekt°Ä ' M,̂ b°" Straßen ivie folgt
Straße^ist maßgebe„d)w angegebene
? ' L ? Tam 22 ' 23 .. 24. Oktober,
L, M, K nm 25., 27., 28. Oktober,
s ’ t ’ tt’  v «n! q9"/ °k H '" °ber und 1. Nov..TgT'U.  V am  3 ., 4., 5. November.
W,  Y Z und außerhalb des Stadtberinges amb,, 7.. 8, November.
- liegt im Interesse der Stenerzabler, daß
!'i r' rleBcncn  Hsbttaae benutzen, nur dannitt rasche Beförderung möglich. *

Wiesbaden , den 12. Oktober 1902
m städtische Steuerkaffe,
Ratbbans . Erdgeschoß,.Zimmer No, 17.

im Wege der
düngen werden.

Angebotsformiilare, Verdinqnnasnnterlagen
Äsungen können während der Bormittags-

„ ^ nststunden ans dem Bureau für Gebäude-
Unterhaltung. Friedrichstraße15, Zimmer No 1
' ' "«eskh-n, die Verdingliiigsunterlagen auch von'
dort gegen Baarzahlnna oder bestellgeldsreie Ein-
-" dun« von 75 Pf . für Loos 2 und zwar bis

w-̂ d-^ ° 27■ Oktober 1902, bezogen
ffler«en ÖKo e« ‘*L0flelie unb mit  der Anfschrift

2? Oeff. versehene Angebote sind spätestens
bis Dienstag , den 28 . Oktober 1902

Alormiltags 11 Uhr.
hierher emzureich«, Di- Eröffnung der Angebote
m r T vnter Einhaltung der obigen «00 s-
AnbieterÜ̂Nni-̂ ^ ü̂̂ lvart der etwa erscheinenden
ansaesjiNi-n M?5  voraeschriebene » lind

Verdi,igunasformular einqereichten
4 Wochen. berücksichtigt. Zuschlagsfrist:

Wiesbaden , den 18. Oktober 1902
Stadtbauamt , Skbtheilung für Hochbau.

Bureau fnr Gcbäudcunlerhaltnng.

Zum Schutzeder ^ euer-Telegravhen.
^ ®ie N 317 und 318 des Deutschen Reichs-
Etraf ^ sctzbuches bedrohen denjenigen, welcher qegen

Sffct"% n ^ ^ecken dienende Telegraphen-
i™! 11 vder fahrlässiger Weise Hand-
Inngen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gesängnißstrafe bis zu
3 Fahren, bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Fndem wir biermit daraus aufmerksam machen,

"sich der biesige Feuer-Telearaph als eine zu
b^ '" 'chkn Zwecken dienende Telearaphen-Anstalt
aiiziifeben ist weisen wir gleichzeitig darauf bin,
daß eine Verhinbening oder Störung in der Be-
mibnng dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver-
f2, f H erbte? die Isolatoren oder die
^e tungsdrahte beichadiqt, oder daß durch Ver-
berbeff," siihrt w?Ä ° ^ ^ " ""nte Erdverbi,.düngen

Solche Erdverbindnngenkönnen dadurch ent-
nebcn. daß d,e Leitnugsdräbte niit Tüchern, Vor-
banflen, Fahne,1. Baiigerüsttheile,, nnd dcrgl inBerubruno

«icwcr ruv oas Steuerjayr 1V03 .
- Die Veranlagung zur Einkommensteuer erfolgt
1» der Regel an dem Orte, wo der Steuerpflichtigenn oem iurte, wo der Steuerpslichtlge
zur Zeit der Verionenstandsaufnahme(27. Oktober
dieses wahres) seinen Wohnsitz oder in Ermangelung
^ «is^ vlchen seinen Anfenthalt bat. Einen Wohn-tviunu  icincu äamenioait nar. i»nnenW ,
sisi im sinne des Einkolnineiisteuer-Gesetzes hat
niemand an dem Ort , wo man eine Wohnung
iinter Umständen inne bat, welche auf die Absicht
Inffe» uern^eu  Beibehaltung einer solchen schließen

Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes steht
dem Steuerpflichtigen die Wahl des Ortes der
Veranlagung zu. Hat er von diesem Wahlrecht
keinen Gebrauch geniacht, und ist die Veranlagung
an mehreren Orten erfolgt, so gilt nur die Ver-
anlagling an demjenigen Orie, an welchem die
lsniichatzung zu dem höchsten Steuerbetraqe statt-gefnndeii bat.

Geniäß Artikel 35 No, 8, Absatz2 der Aus-
inhriliigsanwcisiina zum Einkominensteuer-Gesetz
muß von dem Wahlrecht bis znm Beginn derul,u  vir zu
1 vskniicbatzlingGebrauch gemacht werden, eine
spätere Ausübung desselben wird bei der Vcr-
anlagiing nicht berücksichtigt.

Ick fordere daher diejenigen Steuerpflichtigen,dkîk̂ l neic£) beit hrtvflpfiotts*«nn VV --- vorstehenden Bestimmungen die
Wahl des Veranlagiingsortes zusteht, ans, biss Ol _ _* ' sL ^ercuuagungsorres zutteht , auf , vis

1*November d. I . der zuständigen Orts-
behorde den Ort, an welchem sie veranlagt zu

^ ^ ^«.o.^ ^clliumrooerourcy-neyenvonLeitungen
anderer elektrischer Anlagen des Fener-Telcgraphen-,
wer̂ "Er-Telephone- und Alarmleitiingen verwickelt

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen bon Baugerüsten, sowie bei der
Decoratioii von Häusern und Straßen nnd Her-
Nelli.ng elektrischer Anlagen iede Beschädigung' der
4clegropheiileituiig und jede Berührung der Drähtesorgialtig zu vermeiden.
-r 3 '' "llen Fällen aber werden im Interesse der
Feuerffcherbeit nuferer Stadt die Geschäftsleute nnd
H°usbes,tzer welche eine derartige Beschädiannq
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, dieslOfan auf her otPHprhmrfip _

werden wünschen, anzuzeigen.

Die vorstehende Bekannlmachnngdes Herrn
Vorsitzenden der Einkoniinenstener-Veiaiilagnngs-
Vomlniinon für den Landkreis Wiesbaden bringe
ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß. '*

Sonnenberg , den 17. Oktober 1902.
Der Bürgermeister. Schmidt.

. „ 3  aaven , enucht, dies . , . _ . .. _ _ . . ..
-n "oi-r,-., Feuerwache. Nettgaffe 6, anzeigen anJf?ß* waren, hiermit aus, die von ihnen zu
"U wollen, damit die umgebende Beseitigung des zahlenden Schuldeiizinscn, Lasten, Kassenbeiträge,

rrch den städtischen Brand- Lebe,isversichernngsvrämien und die Capitalschiildenr>>PN I Iplfm hprptt f«/»^ 7;r. o a v -c m:..*.
m , UIC umgeiienoe Beieitiguna des
Betriebshindcrmsiesdurch den städtischen Brand-
Dlrector veranlaßt werden kann. *
_ Der Br-and-Dircctor.

Bekanntmachmig.
Zum Zwecke der Veranlagung zur Einkommen¬

steuer für das Steuerjabr 1903 fordere ich die
Steuervflichtigen des Kreises, welche bisher mit
einem lahrlichen Eiiikonimen bis 3000 Blk. ber-
" . sigt waren, hiermit ans, die von ihnen zu

Städt .öffetttlicheGüter -Niederlage.
die städt . öffentliche Güter -Nieder-

lt»ae unter dem Accise-Amts-Gebättde, Nengasse
r'o ^ Erden jederzeit unverdorbene

«1\ ^ ^gerung aufgenommeu. Das Laaer-
sa * « * >- -i«
0- Usiheren Bedingungen sind in unserer
Buchhaltcrei, Nengasse No. 6a, zu erfahren. *

Städt . Aceise-Amt.

Verdingung.
. D-e Liescruiig von 63 Stück eisernen Oesen

^ b̂ ü >e» Arbeiter-Wohnhäuser in, District
Unter Schwarzenberg" bi-rselbst soll im Weg der

offenthcben Ausschreibung verdungen werden
n„nc- ^ ^ B°b?. °^ "' are kviine» wäbrend der Vor-
mittaasdienststniiden im Rathhanse, Kimmer No 41
emgesehen und von dort bezogen werden' Ver-
schloffene und mit der Aufschrift „H. A 1/7»
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 1. November 1902.
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
>n Gegenwart der etwa erscheinenden An-

dieter. Nur die mit dem borgeichriedenen,nid
ausgesulltcn Verdingnngsformular eingereichten
3o" Tagt/, werden berücksichtigt. Znschlagsfrist:

Wiesbaden , den 20. Oktober 1902
Stadtbanamt , Slbthcilung für Hochbau.

Verdingung.
m A " „Lfffer,li,g von 150 Ifd»,'. Basaltbordsteinen
H ' S, .'? , ISO lfdni. Gra'nitboidsteinen

Bekanntmachung.
.Mit  den, lieiitigcn Tage ist die Slceise-Slb-

Bahnhof vom Taliniis-
Vabnbof nach dem Vorhof des früheren Lest
Ludwigsbahiihof verlegt ivorden. ° *

Wiesbaden , den 10. Oktober 1902.
Städt . 2lecise-Amt.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kcniit-

niß, Zatz die Kasse des städtischen Krankenhauses
nur ", den Vormittagsstundenvon 8 bis 12 '/- Uhr
für das Publikum geöffnet ist.

Städtische Krankenhaus -Verwaltung.

SRvnfH 90/0?. ,\7|V ■ cm . i-»"ii»looid!ie>ne»
°ih„7,U T ^ " m  Wege der öffentlichen Aus-schreibnng verdungen werden.

e- - . ? -' ^ B°^ fonn„lare und Verdiiignngs-Unter-
lagen können wahrend der Voriliittagsdienststnnden
in, Rathhaiisc, Zimmer No. 44, eingeiehen die
Verdingiingsunterlagen, aneb von dort gecieil Baor-
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von I Mk.
und zivar bis zuni letzten Tage vor dem Termiii'
bezogen werden Verschlossene und mit der Anf-
Nen 's bis OM versehene Angebote sind

Dienstag , den 4. November 1902,
rrormittags 11 Uhr,

Üi" ^ einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheineiiden An-
« tsüm me v nt ben? vorgeschriebenen und
S™ ( Verding,ingSsorinular einaereichten
3 Sei, . be" ü^ ucksichtigt. ZufchlagSfrisü
_ Wiesbaden , den 18. Oktober 1902
iLtadtbauamt , Abtheilnng für St raßenbau.

Bekanntmachung.
Betrifft die Aufnahme des Personenstandes für

die Einkommensteuer-Veranlagung für 1903.
»r, den Bestimmungen im Artikel 36 der
.Uisfuhrunar -Anweiiung vom 6. Juli 1901 zum
Elnkamineiistencrgesetz vom 24. Juni 1891 hat die
Königliche Negiernng mittelst Verfügung vom
s'1’ f eHtcn5.ber  1002 IHa ;l 3721 den Termin für
die Auinabme des Personenstandes behufs Ver-
niilagiiiig der Einkonimen- und Ergänzuiiqsstenerfür das Steuerjabr 1903 auf
, „ Montag , den 27 . Oktober d. I .,festgesetzt. ^ ’

Jeder Besitzer eines bewohnten Grundstückes
oder dessen Vertreter ist verpflichtet, der mit der
Auinahme des kVersoiiensiandes betrauten Behörde
die auf dem Grundstücke vorhandenen Personen
n.it Namen, Berufs - oder Erwerbsarl anziigeben.

Die Haushaltungs -Vorstände haben den Hans-
fitz-rn oder deren Vertretern die erforderliche

Aiisknnft über die zu ihren, Hausstände gehörigen
Personen emschl. ver Unter- „nd Schlasstellen-
niietber zu ertheilen. (§  22 Eink.-Ges.)

Wer die in Gemäßheit des W 22 von ihm
verweigert oder ohne genüaeii-

de» EntlchnldignngSgnind in der gestellten Frist
gar nicht oder mivollständigoder unrichtig ertheilt

§68  Abs. oLKo f' 6(8 300  Mk- bestraft
Die erforderliche» Hanslisten werden den

Halishaltiings-Vorstanden rechtzeitig zugestellt nnd
w'rd unter Bezugnahme ans die vorstehenden gesetz¬
lichen Bestiinninngen um sorgfältige AusfnUuna
her einzelnen Spalten des Formulars nach Maß¬
gabe der Spalten,nschrifteilersucht ^

Am 27 Oktober d. I . wird die Einsamnilunqder Hausllitcn vorgeiiommen.
Den mit dem Einsammelii bennftragten Be-

ainten sind zur Vermeidung pon Weiterungen die
wegen Behebung pon etwaigen Uiivollstäiidigkeiten
der Listen erforderten Anskünfte -c. zu geben "

Sonnenberg , den 16. Oktober 1902
Der Bürgermeister. Schmidk

- 6. " 6wcrungsvramien und die Eapitalichnlden
selbst, deren Abzug sie gemäß § 9 des Einkommen-
steuer-Geietzes vom 24. Juni 1891 beanspruchen,
bei der Ortsbehörde ihres Wohn- oder Aeran-
lagnngsortes bis zu dem von der OrtSbehörde
bekannt gemachten Termine anznmelden. Auf
Erfordern der Ortsbebördcn ist die Verpflichtung
zur Errichtung der abziiasfähigen Beträge durch
Vorlegung der Beläge (Zinsqiiittniigen, ' Schnld-
»rknnden, Beitragspräinien-Ouitlungen, Police»
>l. s. w.) ngchzliweisen.

Die vorstehende Bekanntinachnugdes Herr»
Vorsitzenden der Einkommensteiier-Veranlaguiigs-
Commission für den Landkreis Wiesbaden b̂rina»
ich zur Kenntniß mit dem Bemerken, daß die Frist
znr Anmeldlina der bezüglichen Unterlagen an.
5. Novemberl. I . für die biestgeii Censiten abläuft

Sonnenbcrg , den 17. Oktober 1902. *
Der Bürgermeister. Schmidt.

Bamjjfer -Fahrteri.

Rhein - Dampfschifffahrt.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich Morgens 10.20 bis
Köln, 11.30 (Güterschiff') bis Coblenz. Bidets

'Iuskunft  in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. p’329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn»
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Fahrplan ab 1. Oktober 1902.
Ab Mainz : M°* 9t 10 llf 12 1 2 3 4 5 6 ?
Ab Biebrich : 6* 9 10f 11 12+ 1 2 3 4 5 6 M
* Kur Dienstags und Freitags.
+ Nur Sonntags.

-Die Herren Peter Der» und Georg
Drcsvach I . hier sind mit der Erhebung der
Waffenkolickte für 1902 beauftragt.

Diese Sammlung wird mit Rücksicht auf de»

Rolland -Amerika-Kinie.
(General - Agenten für Wiesbaden : Reisebüreau

J. SchottenfelsL Co., Theater-Colonnade.)
11 ntf ’^ 00 1.dain - V̂ n Xew >'ork  nach Rotterdam,
14. Okt . ^ achm . m Rotterdam eingotroffen . I).
i’o yo !!flmi 9 i - °v ? otta ;dam ’ n“ch Newyork,
!n Rl 2,i l) k ' l' 1lf dp " ilt  v Potsdam“

von Rotterdam nach Newyork , 12. Okt . Vorm in
Newyork emgetrotfen . D. „Statendam “ von New-

» “ ■r "™ir °-
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